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Vertragsbedingungen
1 Vertragsgegenstand
Der Vertrag umfasst die Energielieferung ein-
schließlich Netznutzung sowie Messung, sog. 
„kombinierter Vertrag“, außerhalb der Grund- 
und Ersatzversorgung. Die Messung wird durch 
den grundzuständigen Messstellenbetreiber 
durchgeführt. Während der Laufzeit des Vertra-
ges ist ein Wechsel des Messstellenbetreibers 
durch den Kunden ausgeschlossen.

Der Kunde ist für die Dauer dieses Vertrages 
verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebunde-
nen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitäts-
lieferungen der SWE Energie GmbH zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch 
 Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis  
50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus 
 erneuerbaren Energien; ferner durch Eigen-
anlagen, die ausschließlich der Sicherstellung 
des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der  
Belieferung dienen (Notstromaggregate). Not-
stromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigent-
lichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden 
monatlich zur Erprobung betrieben werden.

Erweiterungen und Änderungen von Kunden- 
anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind der SWE Energie GmbH 
in Textform mitzuteilen. Insbesondere ist mitzu-
teilen, ab wann und in welchem Umfang Erweite-
rungen und Änderungen vorgenommen werden.

Welche Stromart (Drehstrom oder Wechsel-
strom) und Spannungsart für das Vertrags- 
verhältnis maßgebend sind, ergibt sich aus der 
Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes, an das die Anlage, über 
die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

2 Messstellenbetrieb nach Mess-
 stellenbetriebsgesetz (MsbG)
2.1 Die SWE Energie GmbH übernimmt mit 
 diesem Vertrag die Abwicklung mit dem Mess-
stellenbetreiber, sodass kein weiterer Mess-
stellenvertrag durch den Kunden abgeschlossen 
werden muss. Die Regelungen des MsbG finden 
Anwendung.

2.2  Der Messstellenbetrieb wird vom Mess-
stellenbetreiber durchgeführt und umfasst die  
in § 3 Absatz 2 MsbG genannten Aufgaben, ins-
besondere den Einbau, den Betrieb und die  
Wartung der Messstelle sowie eine mess- und 
eichrechtskonforme Messung und die Mess-
wertaufbereitung. 

2.3  Für den Fall des Einbaus einer modernen 
Messeinrichtung oder eines intelligenten Mess-
systems durch den Messstellenbetreiber wäh-
rend der Vertragslaufzeit umfasst der Mess-
stellenbetrieb die gesetzlichen Standardleis- 
tungen des Messstellenbetreibers für moderne 
Messeinrichtungen und intelligente Messsys- 
teme gemäß § 35 Absatz 1 MsbG. Mögliche  
Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers 
über die gesetzlichen Standardleistungen hinaus 
sind nicht enthalten. Etwaige erbrachte Zusatz-
leistungen werden gemäß dem Preisblatt des 
grundzuständigen Messstellenbetreibers von 
der SWE Energie GmbH abgerechnet. Der Ver-
trag bleibt in diesem Fall in den übrigen Bestand-
teilen unberührt.

3 Zustandekommen des Vertrages/
 Lieferbeginn 
3.1  Voraussetzungen für die Stromlieferung 
sind:
• der Stromverbrauch beträgt bei Liefer-

beginn im Jahr höchstens 100.000 kWh,
• die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch  

in Niederspannung,
• es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer 

Stromliefervertrag mit einem anderen 
 Lieferanten bestehen.

3.2 Der Stromliefervertrag kommt zustande, 
sobald die SWE Energie GmbH dem Kunden das 
Zustandekommen des Vertrages bestätigt  
(Vertragsschluss mit Auftragsbestätigung) und 
den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Liefer-
beginn ist vorrangig der vom Kunden gewünsch-
te, falls dies nicht möglich sein sollte, der nächst-
mögliche Termin. Die Mindestvertragslaufzeit 
beginnt mit dem in der Auftragsbestätigung ge-
nannten Lieferbeginn. 

3.3 Der Kunde erhält eine knappe, leicht ver-
ständliche und klar gekennzeichnete Zusammen-
fassung der wichtigsten Vertragsbedingungen.
 
3.4  Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Liefer-
beginns wird rechnerisch ermittelt, sofern keine 
abgelesenen Daten vorliegen.

3.5  Es gilt die produktspezifisch vereinbarte 
Mindestvertragslaufzeit. Der Vertrag verlängert 
sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht mit 
 einer Frist von einem Monat zum Ende der 
 Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. Hat 
sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlän-
gert, kann er jederzeit mit einer Frist von einem 
Monat gekündigt werden.

4 SWE Kundenportal
Die SWE Energie GmbH stellt auf der eigenen 
Webseite www.swe-energie.de ein passwort-
geschütztes Online-Kundenportal zur Verfü-
gung. Das SWE Kundenportal verfügt u. a. über 
einen Postfachbereich, in dem Dokumente, 
Rechnungen und wichtige Mitteilungen zum Ver-
trag abgelegt sind und vom Kunden eingesehen, 
heruntergeladen und ausgedruckt werden  
können. Außerdem kann der Kunde dort seine 
Kundendaten verwalten und anpassen sowie die 
Versandart der Dokumente zwischen Post oder 
Digital im SWE Kundenportal wählen. Bei Digital 
über das Kundenportal werden dem Kunden die  
Informationen, Rechnungen und Mitteilungen im  
geschützten Kundenbereich des Kunden dauer-
haft zur Verfügung gestellt. Ein Postversand der 
dort bereitgestellten Mitteilungen und Rechnun-
gen erfolgt dann nicht mehr. Die SWE Energie 
GmbH behält sich aber das Recht vor, einzelne 
Mit teilungen weiterhin per Post versenden zu 
dürfen. Der Kunde wird über einen neuen Post-
eingang im SWE Kundenportal per E-Mail infor-
miert. Der Kunde muss sicherstellen, dass die 
hinterlegte E-Mail-Adresse stets aktuell und  
erreichbar ist. Änderungen können unmittelbar 
im SWE Kundenportal vorgenommen werden. 

5 Preise und Preisanpassungen
5.1  Der Strompreis setzt sich zusammen aus 
dem Verbrauchspreis, dem Grundpreis und 
 einem Zuschlag auf den Grundpreis in Abhängig-
keit der verbauten Messtechnik nach MsbG. 

Der Strompreis enthält derzeit die Kosten für:

• die Strombeschaffung und den Vertrieb, 
• die Netzentgelte, 
• den Messstellenbetrieb, soweit diese 

 Kosten der SWE Energie GmbH vom Mess-
stellenbetreiber in Rechnung gestellt werden, 

• die Belastungen nach dem Gesetz für die 
Erhaltung, die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWKG-Umlage), 

• die Belastungen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG-Umlage), 

• die Sonderkundenumlage nach § 19 der 
Verordnung über die Entgelte für den Zu-
gang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen 
(StromNEV-Umlage), 

• die Offshore-Netzumlage nach § 17f Ab- 
satz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) (Offshore-Netzumlage),

• die Umlage für abschaltbare Lasten nach  
§ 18 der Verordnung über Vereinbarun- 
gen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV)  
(Abschaltbare Lasten-Umlage),

• die an die Kommunen zu entrichtenden 
Konzessionsabgaben.

5.2  Der Strompreis versteht sich einschließlich 
der Strom- und zzgl. der Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei  
Erhöhungen oder Absenkungen dieser Steuer-
sätze durch den Gesetzgeber ändern sich die 
Bruttopreise entsprechend. 

5.3  Werden die Erzeugung, die Beschaffung, 
die Verteilung oder die Belieferung von elektri-
scher Energie nach Vertragsabschluss mit  
zusätzlichen staatlichen Abgaben oder anderen 
hoheitlich auferlegten Belastungen belegt, kann 
die SWE Energie GmbH ihre hieraus entstehen-
den Mehrkosten an den Kunden weiterberech-
nen. Dies gilt nicht, wenn die jeweilige gesetz-
liche Regelung einer Weiterberechnung entge-
gensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen 
Mehrkosten beschränkt, die nach der gesetz-
lichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhält-
nis mit dem Kunden zugeordnet werden können. 
Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zu-
sätzlicher staatlicher Abgaben oder hoheitlich 
auferlegter Belastungen eine andere staatliche 
Abgabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist 
dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkosten 
gemäß Satz 1 gegenzurechnen. 

5.4  Zur Bewahrung des Gleichgewichts von 
Stromlieferung und Strompreis wird die SWE 
Energie GmbH den vom Kunden zu zahlenden 
Strompreis der Entwicklung der unter Ziffer 5.1 
aufgeführten und nach Ziffer 5.3 ggf. zusätzlich 
vom Gesetzgeber eingeführten Preisbestand-
teile nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kos-
tensteigerungen ist die SWE Energie GmbH hier-
nach berechtigt, den Strompreis entsprechend 
zu erhöhen, wobei Kostensenkungen bei ande-
ren Preisbestandteilen gegenzurechnen sind. 
Kostensenkungen verpflichten die SWE Energie 
GmbH, den Strompreis entsprechend zu ermä-
ßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht 
durch Kostensteigerungen bei anderen der 
preisbildenden Faktoren gemäß Ziffern 5.1 und 
ggf. 5.3 dieses Vertrages ganz oder teilweise 
ausgeglichen werden. Die SWE Energie GmbH 
wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens die 
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jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so 
wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für 
den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung 
getragen wird als Kostenerhöhungen, also Kos-
tensenkungen mindestens in gleichem Umfang 
preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
Die SWE Energie GmbH nimmt mindestens alle 
zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenent-
wicklungen vor.

5.5  Änderungen des Strompreises sind nur 
zum Monatsersten möglich. Die SWE Energie 
GmbH wird dem Kunden die Änderungen spätes-
tens einen Monat vor dem geplanten Wirk- 
samwerden in Textform mitteilen. In der Preis-
änderungsmitteilung wird der Kunde auf ver-
ständliche und einfache Weise über Anlass,  
Voraussetzung und Umfang der Preisänderung 
unterrichtet. 

Ausgenommen von vorstehender Mitteilungs-
pflicht ist die unveränderte Weitergabe von um-
satzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, 
die sich aus einer gesetzlichen Änderung der 
geltenden Umsatzsteuer ergeben.

5.6  Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung in Textform gegenüber 
der SWE Energie GmbH zu kündigen. Auf dieses 
Recht wird der Kunde von der SWE Energie GmbH 
in der Preisänderungsmitteilung gesondert  
hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird die 
Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht 
wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, 
z. B. aus § 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
bleiben unberührt.

Ausgenommen von vorstehendem Kündigungs-
recht sind preisliche Veränderungen aufgrund 
unveränderter Weitergabe von umsatzsteuer-
lichen Mehr- und Minderbelastungen, die sich 
aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden 
Umsatzsteuer ergeben.

5.7  Informationen über die jeweils aktuellen 
Preise und Preisänderungen sind im Kundenzen-
trum der SWE Energie GmbH, Magdeburger Allee 
34, 99086 Erfurt erhältlich und können auch im  
Internet unter www.swe-energie.de abgerufen 
werden. 

6  Bonität
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die SWE 
Energie GmbH berechtigt, Bonitätsauskünfte 
über den Kunden durch anerkannte öffentlich 
zugängliche Auskunfteien einzuholen. Zu diesem 
Zweck übermittelt die SWE Energie GmbH den 
Namen und die Anschrift des Kunden an die  
angefragte Auskunftei. Auf Grundlage einer  
anfänglichen Bonitätsprüfung kann die SWE 
Energie GmbH bei unzureichender Bonität das 
Angebot des Kunden auf Abschluss eins Strom-
liefervertrages ablehnen. Des Weiteren prüft die 
SWE Energie GmbH, ob Altkundenverträge im 
Bereich Energie existieren, um den Daten- 
bestand zu minimieren. 

7 Zahlungsweise
Der Kunde kann seine Zahlungspflichten gegen-
über der SWE Energie GmbH insbesondere auf 
folgende Weise erfüllen:

• durch Überweisung oder
• durch SEPA Basislastschriftverfahren.

Überweisungen müssen auf das von der SWE 
Energie GmbH mitgeteilte Konto unter Angabe 

der Vertragskontonummer erfolgen. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit der Überweisung ist der 
Eingang des Betrages auf dem Konto der SWE 
Energie GmbH.

8  Abschlagszahlungen
8.1  Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, für 
den Energieverbrauch jeweils monatliche  
Abschlagszahlungen vom Kunden zu verlangen. 
Die Abschläge werden anteilig aus dem Ver-
brauch des zuletzt abgerechneten Zeitraums 
berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen.

8.2  Ändern sich die Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen mit dem Vomhundertsatz der Preisände-
rung entsprechend angepasst werden.

8.3  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu 
hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten  
Abschlagsforderung zu verrechnen. Guthaben, 
die aus einer Abschlussrechnung folgen, werden 
binnen zwei Wochen ausgezahlt. Die Auszahlung 
erfolgt mit schuldbefreiender Wirkung bei einer 
Mehrheit von Vertragspartnern (z. B. Lebens- 
gemeinschaft, Wohngemeinschaft) an einen der 
Vertragspartner.

9 Messeinrichtung und Verbrauchs-
 ermittlung für die Rechnung
9.1  Die von der SWE Energie GmbH gelieferte 
Elektrizität wird durch die Messeinrichtung nach 
den Vorschriften des MsbG festgestellt. 

9.2  Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, zur 
Ermittlung des Verbrauchs nach § 40 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 6 EnWG für die Zwecke der Abrechnung

• die Ablesewerte oder rechtmäßig ermittelte 
Ersatzwerte zu verwenden, die sie vom 
Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber  
erhalten hat,

• die Messeinrichtung selbst abzulesen oder
• die Ablesung der Messeinrichtung vom 

 Kunden mittels eines Systems der regelmäßi-
gen Selbstablesung und Übermittlung der  
Ablesewerte durch den Kunden zu verlangen, 
sofern keine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten erfolgt.

Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzel-
fall widersprechen, wenn sie ihm nicht zumutbar 
ist. Die SWE Energie GmbH hat bei einem berech-
tigten Widerspruch des Kunden eine eigene  
Ablesung der Messeinrichtung vorzunehmen 
und darf hierfür kein gesondertes Entgelt ver-
langen. Bei einer Messung mit einem intelligenten 
Messsystem nach § 2 Satz 1 Nr. 7 MsbG und bei 
registrierender Lastgangmessung sind die  
Werte vom Messstellenbetreiber oder Netz-
betreiber vorrangig zu verwenden. Die SWE 
Energie GmbH gibt in der Rechnung an, wie ein 
von ihr verwendeter Zählerstand ermittelt wurde. 

9.3  Soweit der Kunde für einen bestimmten Ab-
rechnungszeitraum trotz entsprechender Ver-
pflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat 
oder die SWE Energie GmbH aus anderen Grün-
den, die sie nicht zu vertreten hat, den tatsäch- 
lichen Verbrauch nicht ermitteln kann, dürfen die 
Abrechnung oder die Abrechnungsinformation 
auf einer Verbrauchsschätzung beruhen, die 

unter angemessener Berücksichtigung der  
tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat. In 
diesem Fall wird die SWE Energie GmbH den ge-
schätzten Verbrauch unter ausdrücklichem und 
optisch besonders hervorgehobenem Hinweis 
auf die erfolgte Verbrauchsschätzung und den 
einschlägigen Grund für deren Zulässigkeit  
sowie die der Schätzung zugrunde gelegten  
Faktoren in der Rechnung angeben und auf 
Wunsch des Kunden in Textform und unentgelt-
lich erläutern. 

9.4  Im Fall der Änderung der verbrauchs- 
abhängigen Preise erfolgt eine pauschale zeit-
anteilige Berechnung des Verbrauchs, es sei 
denn, der Kunde weist innerhalb von 14 Tagen 
nach Wirksamwerden der Änderung einen ab-
weichenden als den von der SWE Energie GmbH 
angesetzten Verbrauch nach.

10 Überprüfung der Messeinrichtung 
 und Berechnungsfehler
10.1  Die SWE Energie GmbH ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Kunden jederzeit eine Nach- 
prüfung der Messeinrichtung durch eine Eich- 
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und  
Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu  
veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf 
Prüfung nicht bei der SWE Energie GmbH, so hat 
er die SWE Energie GmbH zugleich mit der An-
tragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung fallen der SWE Energie GmbH zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

10.2  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung 
eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzah-
lung von der SWE Energie GmbH zurückzuzahlen 
oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrich-
ten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 
nicht an, so ermittelt die SWE Energie GmbH den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehler- 
freien Ablesung aus dem Durchschnitts- 
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablese-
zeitraums oder aufgrund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksich- 
tigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer 
nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Mess-
einrichtung ist der vom Messstellenbetreiber 
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigier-
te Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu 
legen.

10.3  Ansprüche nach Ziffer 10.2 sind auf den der 
Feststellung des Fehlers vorhergehenden  
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größe-
ren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall 
ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt.

11 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftrag-
ten des Netzbetreibers, des Messstellenbe- 
treibers oder der SWE Energie GmbH Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu ge-
statten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der 
Messeinrichtung erforderlich ist. Die Benach-
richtigung erfolgt durch Mitteilung an den  
Kunden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtung zugänglich ist.
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12 Abrechnung, Abrechnungsinformationen
12.1  Die SWE Energie GmbH wird den Energie-
verbrauch jährlich abrechnen. Der Kunde erhält 
einmal jährlich unentgeltlich eine Abrechnung 
seines Verbrauchs in Papierform.

12.2  Weiterhin bietet die SWE Energie GmbH 
dem Kunden eine monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung in Papier- sowie 
in elektronischer Form an. Für die Erstellung und 
Übersendung von zusätzlichen Abrechnungen in 
Papierform ist die SWE Energie GmbH berech-
tigt, Kosten geltend zu machen. Die Übersendung 
von Abrechnungen in elektronischer Form ist 
kostenfrei. 

12.3  Der Wunsch nach einer unterjährigen Ab-
rechnung ist in Textform spätestens einen Monat 
vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen.

12.4  Im Fall der Beendigung des Lieferverhält-
nisses wird die SWE Energie GmbH unentgeltlich 
eine Abschlussrechnung erstellen. 

12.5  Auf Wunsch des Kunden werden Abrech-
nungen und Abrechnungsinformationen elektro-
nisch übermittelt. 

12.6  Soweit sich ein Kunde, bei dem keine Fern-
übermittlung der Verbrauchsdaten erfolgt, für 
eine elektronische Übermittlung der Abrechnun-
gen entscheidet, erhält er zusätzlich alle sechs 
Monate eine unentgeltliche Abrechnungsinfor-
mation über das SWE Kundenportal, auf Wunsch 
auch alle drei Monate.

12.7  Kunden, bei denen eine Fernübermittlung 
der Daten erfolgt, erhalten monatlich eine unent-
geltliche elektronische Abrechnungsinformation 
über das SWE Kundenportal.

12.8  Abrechnungsinformationen erfolgen auf 
Grundlage des nach § 40a EnWG ermittelten 
Verbrauchs.

13 Fälligkeit der Rechnung, Zahlung
13.1  Rechnungsbeträge und Abschläge werden 
zu dem von der SWE Energie GmbH angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig.

13.2  Einwände gegen Rechnungen und Ab-
schlagsberechnungen berechtigen den Kunden 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur, soweit die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder  
sofern der in einer Rechnung angegebene Ver-
brauch ohne ersichtlichen Grund mehr als  
doppelt so hoch ist wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum 
und der Kunde eine Nachprüfung der Mess- 
einrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk- 
tion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 BGB 
bleibt unberührt.

13.3  Die SWE Energie GmbH wird dem Kunden 
die Rechnung spätestens sechs Wochen nach 
Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und 
eine Abschlussrechnung spätestens sechs Wo-
chen nach Beendigung des Lieferverhältnisses 
zur Verfügung stellen. Erfolgt eine Stromab-
rechnung monatlich, beträgt die Frist für diese 
Abrechnung drei Wochen. 

13.4  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die 
SWE Energie GmbH, wenn sie erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lässt, die dadurch entstande-

nen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnen. Die Pauschale wird die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Ver-
langen des Kunden wird die Berechnungsgrund-
lage nachgewiesen.

13.5  Kann eine Zahlung des Kunden aufgrund  
unvollständiger, unrichtiger oder fehlender An-
gaben der Vertragskontonummer dem Kunden-
konto nicht zugeordnet werden, so tritt keine 
Erfüllung gemäß § 362 BGB ein. 

13.6  Gegen Ansprüche der SWE Energie GmbH 
kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

14  Vorauszahlung, Vorkasse
14.1  Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, für 
den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 

14.2  Umstände, die die SWE Energie GmbH dazu 
berechtigen, Vorauszahlungen zu verlangen, 
sind insbesondere:

• wiederholt unpünktliche oder unvollständige 
Zahlung,

• Unterbrechung der Belieferung wegen Nicht-
erfüllung fälliger Zahlungen,

• negative Eintragung in ein Schuldner-
verzeichnis.

14.3  Vorauszahlungen sind jeweils vor Beginn 
des Verbrauchszeitraums an die SWE Energie 
GmbH zu leisten.

14.4  Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird 
der Kunde hierüber ausdrücklich und in ver-
ständlicher Form unterrichtet. Hierbei werden 
der Beginn, die Höhe und die Gründe der Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall angegeben.

14.5  Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich  
geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt die SWE 
Energie GmbH Abschlagszahlungen, so wird die 
SWE Energie GmbH die Vorauszahlung nur in 
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vor-
auszahlung ist bei der nächsten Rechnungs- 
erstellung zu verrechnen.

15 Unterbrechung der Versorgung, 
 fristlose Kündigung
15.1  Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, die 
Belieferung ohne vorherige Androhung unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde seinen ver-
traglichen Pflichten in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unter-
brechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 
elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beein- 
flussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern.

15.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-
sondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist die SWE Energie 
GmbH berechtigt, die Belieferung vier Wochen 

nach Androhung und Information über Möglich-
keiten der Vermeidung einer Versorgungs- 
unterbrechung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber oder Messstellenbe-
treiber mit der Unterbrechung der Belieferung 
zu beauftragen. Die SWE Energie GmbH kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Belieferung androhen.

15.3  Die SWE Energie GmbH wird die Belieferung 
unverzüglich wiederherstellen lassen, sobald 
die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind 
und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 

15.4  Die SWE Energie GmbH ist in den Fällen  
Ziffer 15.1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Belieferung wiederholt 
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach Ziffer 15.2 ist die SWE Energie GmbH zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde.

15.5  Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung 
sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
werden dem Kunden nach tatsächlichem Auf-
wand, mindestens jedoch nach den im Pauschal-
preisverzeichnis veröffentlichten Pauschal- 
sätzen, in Rechnung gestellt. Der Kunde darf 
nachweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht 
oder in wesentlich niedrigerer Höhe als die  
Pauschale entstanden ist. Die Kosten der  
Wiederherstellung kann die SWE Energie GmbH 
im Voraus verlangen. 

16  Vertragsstrafe
16.1 Verbraucht der Kunde Elektrizität unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen oder nach Unter- 
brechung der Belieferung durch die SWE Energie 
GmbH, so ist die SWE Energie GmbH berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für 
die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens 
aber für sechs Monate auf der Grundlage  
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwende-
ten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden, 
nach dem für den Kunden geltenden Preis zu  
berechnen.

16.2  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt 
werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu 
 machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zwei- 
fache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf 
längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt werden.

16.3  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs 
oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe in ent- 
sprechender Anwendung der Ziffern 16.1 und 16.2 
für einen geschätzten Zeitraum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

17  Haftung
17.1  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten können, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses und einschließlich des 
Messstellenbetriebes handelt, Ansprüche  wegen 
Versorgungsstörungen gegen den Netzbetrei-
ber bzw. Messstellenbetreiber geltend gemacht 
werden. Nähere Angaben zum Netzbetreiber 
und zum Messstellenbetreiber erhält der Kunde 
mit der Auftragsbestätigung.
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17.2  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses und einschließlich des Mess-
stellenbetriebs handelt, die SWE Energie GmbH 
von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, 
wenn die SWE Energie GmbH an der Stromliefe-
rung aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger 
Umstände, deren Beseitigung der SWE Energie 
GmbH nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt 
nicht, wenn die Unterbrechung auf unberechtig-
ten Maßnahmen der SWE Energie GmbH beruht, 
beispielsweise bei unberechtigter Unterbre-
chung der Stromversorgung.

17.3  Bei in sonstiger Weise verursachten Schä-
den einschließlich Schäden aufgrund der Nicht-
einhaltung vertraglich vereinbarter Leistungs-
qualität, wozu auch ungenaue oder verspätete 
Abrechnungen zählen, haftet die SWE Energie 
GmbH bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
auch ihrer Erfüllungsgehilfen, nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei fahr-
lässig verursachten Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermö-
gensschäden haften die SWE Energie GmbH und 
ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und 
auf die der Kunde vertrauen darf.

17.4 Die Bestimmungen des Produkthaftungs- 
gesetzes bleiben unberührt.

18  Beendigung des Vertrages 
18.1  Die Kündigung des Vertrages bedarf der 
Textform. Die SWE Energie GmbH bestätigt dem 
Kunden dessen Kündigung innerhalb einer   
Woche nach Zugang in Textform unter Angabe 
des Vertragsendes. 

18.2  Im Falle eines Umzuges ist der Kunde zu  
einer außerordentlichen Kündigung dieses Ver-
trages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Wochen zum Ende des Kalender 
monats, in welchem der Umzug stattfindet oder 
zum Ende des dem Umzug folgenden Kalender-
monats berechtigt.

18.3  Der Kunde soll in seiner Kündigung angeben: 

• Kündigungsgrund
• Kundenanschrift
• Kundennummer
• Vertragskontonummer
• Lieferstellenanschrift
• Datum des Auszugs oder Datum 
 Lieferantenwechsel
• Rechnungsanschrift
• Zählernummer/Marktlokations-ID
• Zählerstand – unverzügliche Mitteilung 

nach Auszug 
• bei Umzugskündigung Name und Adresse 

des Eigentümers/Vermieters der bisheri-
gen Verbrauchsstelle

18.4 Die SWE Energie GmbH hat das Recht, den 
Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das 
Monatsende zu kündigen, wenn der Jahres-
verbrauch 100.000 kWh übersteigt.

19 Beschwerdeverfahren, 
Verbraucherschlich tungsstelle

19.1 Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit 
seinen Beanstandungen, insbesondere zum Ver-
tragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen 
der SWE Energie GmbH, die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie 
sowie die Messung der Energie betreffen, an  
den Kundenservice der SWE Energie GmbH zu 
wenden.

19.2  Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des  
§ 13 BGB werden seine Beanstandungen (Ver-
braucherbeschwerden) innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang der Verbraucher- 
beschwerde bei der SWE Energie GmbH beant-
wortet. Wird der Verbraucherbeschwerde 
nicht abgeholfen, wird die SWE Energie GmbH  
die Gründe in Textform unter Hinweis auf das 
Schlichtungsverfahren nach § 111b EnWG  
darlegen.

19.3  Im Falle einer Verbraucherbeschwerde 
kann zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
der SWE Energie GmbH und dem Kunden  
über den Anschluss an das Versorgungsnetz,  
die Belieferung mit Energie sowie die  
Messung der Energie die Schlichtungsstelle 
Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Tel. 030 2757240-0, info@schlichtungsstelle-
energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de 
angerufen werden. Der Antrag des Kunden auf 
Einleitung des Schlichtungsverfahrens gemäß  
§ 111b EnWG ist erst zulässig, wenn die SWE 
Energie GmbH der Verbraucherbeschwerde 
nicht nach Ziffer 19.2 abgeholfen hat. Mit Ein- 
reichung der Verbraucherbeschwerde bei der 
Schlichtungsstelle wird die Verjährung ge-
hemmt. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte 
anzurufen oder ein anderes Verfahren nach  
diesem Gesetz zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die SWE Energie GmbH ist verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

19.4 Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle 
einer Verbraucherbeschwerde an den Ver- 
braucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas (Bundes- 
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom- 
munikation, Post und Eisenbahnen, Ver- 
braucher service, Postfach 80 01, 53105 Bonn, 
Tel. 030 22480-500, verbraucherservice- 
energie@bnetza.de) wenden.

20  Sonstiges
Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen 
Vertragsbedingungen berücksichtigt die Anfor-
derungen des § 41 Absatz 1 Satz 2 EnWG sowie 
die Informationspflichten gemäß § 312d BGB in 
Verbindung mit Artikel 246a § 1 Einführungs-
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB).

Informationen zu Wartungsdiensten und -ent-
gelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhält-
lich.

Informationen zu Anbietern von wirksamen 
Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung 
und Energieeinsparung sowie ihren Angeboten 
sind auf einer bei der Bundestelle für Energie-
effizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieter-
liste (www.bfee-online.de) zu finden. Weitere 
Informationen sind bei der Deutschen Energie-
agentur (www.dena.de) und dem Bundesverband 
der Verbraucherzentralen (www.vzbv.de) er-
hältlich.

Die SWE Energie GmbH wird einen möglichen 
Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich  

unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen 
und der vertraglich vereinbarten Fristen durch-
führen.

Personenbezogene Daten werden von der SWE 
Energie GmbH nach Maßgabe der beigefügten 
Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, 
verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

Änderungen der persönlichen Daten (z. B. Name, 
Adresse oder im Falle der Teilnahme am SEPA-
Basislastschriftverfahren auch Änderungen der 
Bankverbindung) sind der SWE Energie GmbH 
unverzüglich in Textform mitzuteilen oder bei 
Registrierung im SWE Kundenportal gemäß Zif-
fer 4 dort anzupassen. 

Sollten sich die in diesem Vertrag zugrunde-
liegenden Regelwerke, einschlägige Rechts-
vorschriften (z. B. EnWG sowie die hierzu  
ergangenen einschlägigen Verordnungen), ein-
schlägige Rechtsprechung und/oder behördliche 
Praxis (insbesondere Festlegungen der Bundes-
netzagentur oder der zuständigen Regu-
lierungsbehörden) nach Vertragsabschluss  
ändern, ist die SWE Energie GmbH berechtigt, 
den Vertrag und diese Vertragsbedingungen zum 
Monatsersten anzupassen soweit die Anpas-
sung dem Kunden zumutbar ist. Die SWE Energie 
GmbH wird dem Kunden eine solche Anpassung 
mindestens vier Wochen vor deren Inkrafttreten 
in Textform mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde 
berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Ein-
haltung einer Frist zum Inkrafttreten der Ände-
rungen zu kündigen. Die Kündigung bedarf der 
Textform. Macht der Kunde von dem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als 
genehmigt. Auf sein Kündigungsrecht sowie die 
vorgenannte Folge wird der Kunde in der Mit-
teilung hingewiesen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt.

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflich-
tungen aus dem Stromliefervertrag ist der Ort 
der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden.

Pauschalpreisverzeichnis 
Für jede Mahnung einer fälligen  
Rechnung berechnet die SWE  
Energie GmbH: 2,50 €

Abwendung der Sperrung durch  
Zahlung vor Ort (Vor-Ort-Inkasso):  60,00 €

Für die Unterbrechnung bzw. den  
Versuch der Unterbrechung nach  
Sperrankündigung und für die Wieder- 
herstellung der Versorgung werden  
dem Kunden in Rechnung gestellt: 153,00 €

Sicherheitsleistung für Zähler- 
befundprüfung: 100,00 €

Die Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO: 
Die Europäische Kommission stellt eine Platt-
form zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, 
diese Plattform für die Beilegung ihrer Strei-
tigkeiten zu nutzen.
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SWE Strom.total
Die Stromlieferung mit SWE Strom.total gilt durch die be-
sondere Preisstellung für Anwendungen im Bereich 
Niedrig energiehaus. Darunter zählen Anwendungen für 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, elektrische 
Heizungsanlagen und kombinierte Be- und Entlüftungs-
anlagen, soweit für diese keine Unterbrechung der Strom-
lieferung durch Sperrzeitenregelungen möglich sind.

Voraussetzung für die Stromlieferung mit dem gewählten 
Produkt ist, dass Strom der einzige genutzte Energie-
träger ist und somit der gesamte Haushaltsbedarf zu den 
jeweils gültigen Konditionen des gewählten Produktes 
abgerechnet wird.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
gemessen.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten SWE Netz GmbH
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hoch tarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Bei Belieferung außerhalb des Netzgebietes der SWE 
Netz GmbH gelten die vom zuständigen Netzbetreiber 
maßgeblichen Tarif-, Sperr- und Frei gabezeiten.

SWE Strom.ratio
Die Stromlieferung mit SWE Strom.ratio gilt durch die be-
sondere Preisstellung für Anwen dungen, deren Strom-
verbrauch gezielt in lastschwachen Zeiten liegt. 

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
gemessen.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten SWE Netz GmbH
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hochtarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Bei Belieferung außerhalb des Netzgebietes der SWE 
Netz GmbH gelten die vom zuständigen Netzbetreiber 
maßgeblichen Tarif-, Sperr- und Frei gabezeiten.

SWE Strom.comfort 
Stromlieferungen mit SWE Strom.comfort sind für Anla-
gen zur elektrischen Raumheizung und Warmwasser- 
bereitung möglich. Hierzu zählen u. a. Direktheizungs- 
anlagen aller Art, Teilspeicherheizungen aller Art, 
Wärme speicher-Raumheizungsanlagen aller Art, Anlagen  
zur elektrischen Wärme bereitung in Saunen, Anlagen zur 
elektrischen Warmwasser bereitung sowie Wärmepum-
penanlagen aller Art. Ebenso dazu gehören auch in mög-
licher Kombination Anlagen zur Be- und Entlüftung, 
Wärme rückgewinnung und Klimatisierung.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
separat gemessen. Die elektrische Installation der ge-
nannten Anlagen ist von der übrigen Installa tionsanlage 
zu trennen, alle Geräte sind fest anzuschließen.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten SWE Netz GmbH
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hoch tarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Sperr- und Freigabezeiten SWE Netz GmbH
Die Stromlieferung der Laststromkreise wird täglich in 
folgenden Sperrzeiten unterbrochen: Montag bis  
Sonntag von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 16:45 Uhr bis 
20:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind Freigabezeiten. 

Für Anlagen die vor 2012 installiert wurden, gelten davon 
abweichende tägliche Sperrzeiten jeweils Montag bis 
Sonntag von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr und von 17:00 Uhr bis 
19:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind Freigabezeiten.

Wärmepumpen bis 1 kW elektrischer Nenn leistung, 
Warmwasserspeicher bis 1 kW elektrischer Nenn-
leistung und Antriebe von Lüftungsanlagen bis 1 kW elek-
trischer Nennleistung sind von den Sperrzeiten ausge-
nommen und können nach individuellem Bedarf jederzeit 
betrieben werden.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Sperr- und 
Freigabezeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu  
ändern.

Bei Belieferung außerhalb des Netzgebietes der SWE 
Netz GmbH gelten die vom zuständigen Netzbetreiber 
maßgeblichen Tarif-, Sperr- und Frei gabezeiten.

SWE Strom.bistro
Die Stromlieferung mit SWE Strom.bistro gilt durch die 
besondere Preisstellung für Anwendungen, deren 
Stromverbrauch gezielt in lastschwachen Zeiten liegt.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
gemessen.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten SWE Netz GmbH
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hochtarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Bei Belieferung außerhalb des Netzgebietes der SWE 
Netz GmbH gelten die vom zuständigen Netzbetreiber 
maßgeblichen Tarif-, Sperr- und Freigabe zeiten.

SWE Strom.Sonderabkommen 8+3
Stromlieferungen mit SWE Strom.Sonderabkommen 8+3 
sind für Anlagen zur elektrischen Raum heizung und 
Warmwasserbereitung möglich. Hierzu zählen Wärme-
speicher-Raumheizungsanlagen, z. B. mit Einzelspeicher- 
heizgeräten, Zentralheizungen mit Feststoff- oder 
Warmwasserspeicher oder Elektro-Fußbodenspeicher-
heizungen. Ebenso möglich ist der Anschluss für elek- 
trische Anlagen zur Warmwasserbereitung mittels  
Speicher ab 80 Liter Inhalt.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
separat gemessen.

Die elektrische Installation der genannten Anlagen ist von 
der übrigen Installationsanlage zu trennen, alle Geräte 
sind fest anzuschließen. Ist die elektrische Anschluss-
leistung der Anlage größer 40 kW, so ist grundsätzlich 
eine Wandler zählung notwendig. 

Lüftungsanlagen bis 1 kW elektrischer Nenn leistung sind 
von den Sperrzeiten ausgenommen und können nach  
individuellem Bedarf jederzeit betrieben werden.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hochtarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Sperr- und Freigabezeiten
Die Stromlieferung der Laststromkreise wird täglich in 
folgenden Sperrzeiten unterbrochen: Montag bis Sonn-
tag von 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 
22:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind Freigabezeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Sperr- und 
Freigabezeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu  
ändern.

SWE Strom.Sonderabkommen 8+0
Stromlieferungen mit SWE Strom.Sonderabkommen 8+0 
sind für Anlagen zur elektrischen Raum heizung und 
Warmwasserbereitung möglich. Hierzu zählen Wärme-
speicher-Raumheizungsanlagen, z. B. mit Einzelspeicher- 
heizgeräten, Zentralheizungen mit Feststoff- oder 
Warmwasserspeicher oder Elektro-Fußbodenspeicher-
heizungen. Ebenso möglich ist der Anschluss für elek-
trische Anlagen zur Warmwasserbereitung mittels  
Speicher ab 80 Liter Inhalt.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Doppeltarifzähler mit entsprechendem Tarifschaltgerät 
separat gemessen. 

Die elektrische Installation der genannten Anlagen ist von 
der übrigen Installationsanlage zu trennen, alle Geräte 
sind fest anzuschließen. Ist die elektrische Anschluss-
leistung der Anlage größer 40 kW, so ist grundsätzlich 
eine Wandler zählung notwendig.

Lüftungsanlagen bis 1 kW elektrischer Nenn leistung sind 
von den Sperrzeiten ausgenommen und können nach  
individuellem Bedarf jederzeit betrieben werden.

Hochtarif- und Niedertarifzeiten
Es gelten folgende Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag von  
6:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, 
Samstag von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten 
sowie Thüringer Feiertage sind Niedertarif-Zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Hochtarif- und 
Niedertarifzeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu 
ändern.

Sperr- und Freigabezeiten
Die Stromlieferung der Laststromkreise wird täglich in 
folgenden Sperrzeiten unterbrochen: Montag bis Sonn-
tag von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind 
Freigabezeiten. 

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Sperr- und 
Freigabezeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu  
ändern.

SWE Strom.Sonderabkommen Eintarif
Stromlieferungen mit SWE Strom.Sonderabkommen Ein-
tarif sind für Anlagen zur elektrischen Raumheizung und 
Warmwasserbereitung möglich. Hierzu zählen  
Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen, z. B. mit Einzel-
speicherheizgeräten, Zentralheizungen mit Feststoff 
oder Warm wasserspeicher oder Elektro-Fußboden-
speicherheizungen. Ebenso möglich ist der Anschluss für 
elek trische Anlagen zur Warmwasserbereitung mittels  
Speicher ab 80 Liter Inhalt.

Der Stromverbrauch wird über einen Drehstrom- 
Eintarifzähler mit entsprechendem Tarifschalt gerät  
separat gemessen.

Die elektrische Installation der genannten Anlagen ist von 
der übrigen Installationsanlage zu trennen, alle Geräte 
sind fest anzuschließen. Ist die elektrische Anschluss-
leistung der Anlage größer 40 kW, so ist grundsätzlich 
eine Wandler zählung notwendig.

Sperr- und Freigabezeiten
Die Stromlieferung der Anlage wird täglich in folgenden 
Sperrzeiten unterbrochen: Montag bis Sonntag von  
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind Freigabe-
zeiten.

Die SWE Energie GmbH behält sich vor, die Sperr- und 
Freigabezeiten mit einmonatiger Vorankündigung zu  
ändern.

Produktspezifische Vertragsbedingungen


